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Zur Behandlung im Gemeinderat am 17.11.2021 öffentlich  
 
 

TOP 7 Regenwasserbehandlungsanlage 

 
Anlagen: Anlage 1 Beispiel 
 
 
Sachverhalt: 
 
 
Die Gemeinde Dotternhausen hat mit Datum vom 16.01.2020 eine wasserrechtliche 
Erlaubnis für die Regenwasserbehandlungsanlagen erhalten. Hierin wurde neben ein 
paar organisatorischen Hinweise wie Betriebshandbuch, das in Abstimmung mit ande-
ren Gemeinden des Zweckverbandes aufgestellt wird, oder Auflagen die der Zweckver-
band als Ganzes erledigen muss, unter 1.1 folgendes verfügt: 

Mit hoher Dringlichkeit ist die folgende Maßnahme der Gemeinde Dotternhau-
sen umzusetzen: 
Die bauliche Erweiterung des Regenüberlaufbeckens RÜB 12 Dotternhausen 
durch Neubau einer Retentionsbodenfilteranlage mit einer Fläche von A = 1.000 
m² am Standort des RÜB 12 Dotternhausen ist bis spätestens 31.10.2024 ab-
zuschließen. 
Die Gemeindeverwaltung Dotternhausen hat das Landratsamt jährlich spätes-
tens zum 01.10. über den Umsetzungsstand der notwendigen Bau- bzw. Erwei-
terungsmaßnahmen zu unterrichten. 

 
Des Weiteren wird eine Konzeption für die Nachrüstung und Prüfung der Funktion vor-
handener Meßeinrichtungen gefordert.  
 
Am 22.09.2021 wie auch 27.10.2021 fand diesbezüglich mit Herrn Hölle von SWECO 
Vorgespräche statt. Herr Hölle ist im Zweckverband Abwasserreinigung Balingen der 
Umweltmanagementbeauftragter und kennt deshalb alle Anlagen, auch die in Dottern-
hausen. Eine Grundlagenermittlung entfällt deshalb. 
Herr Hölle hat uns die Angebote in der nichtöffentlichen Anlage unterbreitet. Wir müs-
sen zügig mit der Vorplanung beginnen, ua werden wird die Suche nach einem Standort 
wohl schwierig. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
Beschlussvorschlag: 
 

1. Die SWECO GmbH, Herr Hölle, wird mit der Erstellung der Konzeption für die 
Nachrüstung und Prüfung der Funktionen entsprechend seines Angebotes vom 
05.10.2021 beauftragt 

2. Die SWECO GmbH, Herr Hölle, wird gem. dem Angebot vom 30.09.2021 insge-
samt beauftragt 

3. Es erfolgt aber entlang des Projektfortschritts eine stufenweise Vergabe. Deshalb 
wird nun die Leistungsphase 1, Grundlagenermittlung (0% gem. Angebot), bis 
Leistungsphase 4, Genehmigungsplanung, beauftragt.  

4. Weitere Beauftragungen von SWECO GmbH, Herr Hölle, erfolgen dann durch 
schriftliche Mitteilungen 

 
 
 
Marion Maier 
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